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Seminar der badenova am 26.11.07

Dipl.-Ing. Rainer Schüle
- Geschäftsführer -

Aktueller Sachstand zum Energieausweis 
Energieagentur Regio Freiburg GmbH 
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Quelle: Deutsche Energieagentur (dena)

Energiepass für Wohngebäude – warum?
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Webeposter der dena

„Der Energieausweis sieht 
was Sie nicht sehen.“

„Der Energieausweis:
Gut informiert – besser modernisiert.“
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Was ist der Energieausweis nicht?

„...die Energieausweis-Prüfung muss man bestehen, sonst gibt es kein Zertifikat.“

„...mit dem Energieausweis kann ich meinen Vermieter zwingen zu sanieren!“

„...bei schlechten Werten im Energieausweis kann ich die Kaltmiete reduzieren.“

„...im Energieausweis kann ich erkennen wie hoch meine Nebenkosten sind.“

„...dem Energieausweis entnehme ich, was Energieeinsparmaßnahmen kosten “

„...der Energieausweis zeigt auf, welche Maßnahmen gefördert werden. “

„...der Energieausweis ist gleichzusetzen mit einer Energieberatung. “

.....
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Was ist das Ziel des Energieausweises?

Das Ziel des Energieausweises ist,

• die Markttransparenz durch Vergleichbarkeit zu erhöhen

• als Werbeinstrument zu dienen

• die erfassten Gebäudedaten (Bedarfs-Energiepass) für die
Modernisierungsplanung zu nutzen, was die Kosten reduziert

• als einheitlicher Standard die unübersichtliche Situation
zu verbessern (derzeit ca. 30 kommunale / regionale Energiepässe)
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Was ist der Energieausweis?

Der Energieausweis ist ein Ausweis über die Energieeffizienz eines Gebäudes.

Er enthält folgende Informationen:

• Energiekennwerte (Gebäudehülle, Anlagentechnik)

• Vergleichswerte zu anderen Gebäuden

• Sanierungsempfehlungen

Darstellung der Energieeffizienz im dena-Energieausweis: 
Bandtacho

oder nach Energieeffizienzklassen?
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Wie kam es zum Energieausweis?

EU-Richtlinie zur
„Gesamtenergieeffienz von Gebäuden“

beschlossen Dez. 2002, Inkrafttreten Jan. 2006

Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
Inkrafttreten Sept. 2005

Referentenentwurf vom 16.11.06
Beschluss Bundesregierung 26.7.07

Energieeinsparverordnung 
EnEV 2007

gültig seit 1.10.2007

Energieausweis
Wohngebäude  /  Nichtwohngebäude

Verbrauch / Bedarf (ggf. Vereinfachungen)

Europäisches Recht

Umsetzung in 
Nationales Recht

Inkrafttreten
EnEV 2007
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Was regelt die EnEV?

• Energieausweis für Gebäude

EnEV 2007

• Energetische Mindestanforderungen für Neubauten

• Energetische Mindestanforderungen für Modernisierung, 
Umbau, Ausbau und Erweiterung

• Mindestanforderungen für Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik
sowie Warmwasserversorgung

• Energetische Inspektion von Klimaanlagen

Neu!

Neu!
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Wann muss ein Energieausweis erstellt werden?

Ein Energiepass muss vorgelegt werden können bei

• Neubau (bereits seit 2002)

• Verkauf von Bestandsgebäuden (in Zukunft)

• Neuvermietung / -verpachtung
von Bestandsgebäuden (in Zukunft)

Dies gilt sowohl für Wohn- und Nichtwohngebäude (Schulen, Bürogebäude, ...)

Sonderregelungen:

bei Gebäuden < 50 m² Nutzfläche ist kein Energiepass notwendig.

bei gemischt genutzten Gebäuden sind die Wohn- und Nichtwohnanteile als 
eigenständige Gebäude zu behandeln. 
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Ab wann besteht die Energieausweispflicht?

Der Energieausweis muss spätestens vorgelegt werden können am

• 1. 07. 2008 für Wohngebäude, die bis 1965 errichtet wurden

2006 2007 2008 2009 2010

• 1. 01. 2009 für Wohngebäude, die nach 1965 errichtet wurden

• 1. 07. 2009 für Nichtwohngebäude, auch mit Aushangpflicht

Wahlfreiheit Verbrauch/Bedarfsausweis
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Gebäudebestand in Deutschland 2003 (Stat. Bundesamt)
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Energieausweises für Wohngebäude

Inhalt:  
• Seite 1 Objektbeschreibung
• Seite 2 Energiebedarf
• Seite 3 Energieverbrauch
• Seite 4 Erläuterung
• Seite 5 Empfehlungen
• Seite 6 Anlagen



7

© Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Inhalte des Energieausweises
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Energieausweis für Wohngebäude
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Qualifikation der Energieausweis-Aussteller

Zur Ausstellung von Energieausweisen für Wohn- und Nichtwohngebäude sind berechtigt:

1. Absolventen von Hoch- und Fachhochschulen der Fachrichtungen Architektur, 
Hochbau, Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik, Bauphysik, Maschinenbau oder 
Elektrotechnik.

oder:

einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem 
Ausbildungsschwerpunkt auf einem der genannten Gebiete.

Quelle: dena 25.06.07
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Qualifikation der Energieausweis-Aussteller

Darüber hinaus sind ausschließlich für die Ausstellung von Energieausweisen für 
Wohngebäude berechtigt:

2. Absolventen von Hoch- und Fachhochschulen der Fachrichtung Innenarchitektur,

3. Personen, die für ein zulassungspflichtiges bau-, ausbau- oder anlagentechnisches 
Gewerbe oder für das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur 
Eintragung in die Handwerkerrolle erfüllen; 
- Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke dieser Bereiche;
- Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt sind, ein solches Handwerk 
ohne Meistertitel selbstständig auszuüben,

4. staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, deren Ausbildungsschwerpunkt 
auch die Beurteilung der Gebäudehülle, die Beurteilung von Heizungs- und 
Warmwasserbereitungsanlagen oder die Beurteilung von Lüftungs- und 
Klimaanlagen umfasst.

Quelle: dena 25.06.07
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Qualifikation der Energieausweis-Aussteller

Weiterhin sind folgende Ausstellergruppen berechtigt, Energieausweise für 
Wohngebäude auszustellen :

• Energieberater, die vor dem 25.04.2007 als BAFA-Vor-Ort Berater registriert 
worden sind,

• Personen mit abgeschlossener Ausbildung im Baufachstoffhandel oder der 
Baustoffindustrie, die vor dem 25.04.07 eine Weiterbildung zum 
Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie 
erfolgreich abgeschlossen haben oder eine solche Ausbildung vor dem 25.04.07 
begonnen haben, sofern sie erfolgreich abgeschlossen wird.

• Handwerksmeister und staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker anderer als 
der in der 3. genannten Fachrichtungen, die vor dem 25.04.2007 eine 
Weiterbildung zum Energieberater des Handwerks erfolgreich abgeschlossen 
haben oder eine solche Ausbildung vor dem 25.04.07 begonnen haben, sofern sie 
erfolgreich abgeschlossen wird.

Quelle: dena 25.06.07
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Qualifikation der Energieausweis-Aussteller (laut dena-Datenbank)

© Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Energieausweiskosten

Verkehrsminister Tiefensee 
(im Nov 2006):

„Es wird mit Kosten gerechnet für

Bedarfsausweis:     ca. 80 - 120 €

Verbrauchsausweis: ca. 20 - 40 €.“
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Energieausweiserstellung Nicht-Wohngebäude

Grundsätzlich besteht für alle Nicht-Wohngebäude im Bestand die 
Wahlfreiheit zwischen Verbrauchs-/Bedarfsausweis.

Verbrauchsausweis:

gleiches Vorgehen wie bei Wohngebäuden

Bedarfsausweis:

Berechnung nach DIN 18599

Einteilung des Gebäudes in unterschiedliche Nutzungszonen

Einbeziehung von Kühlbedarf und Beleuchtung

Software kommt erst jetzt auf den Markt

Insgesamt sehr aufwändige Berechnung!
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DIN 18599 - Betrachtungsgrenzen

Heizung

Warmwasser

Eingebaute Beleuchtung

Lüftung

Kühlung einschließlich 
Befeuchtung
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Referenzgebäudeverfahren
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Energiepass für 
Nicht-Wohngebäude
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Wo gibt es noch weitere Informationen?

www.gebaeudeenergiepass.de

Ausstellerdatenbank

dena-Hotline: 0 8000 – 73 67 34

• derzeit ca. 21.000 Aussteller erfasst

• insgesamt wurden bereits ca.
40.000 Energiepässe ausgestellt
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Energieausweis ist Pflicht

Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Dipl.-Ing. Rainer Schüle
- Geschäftsführer -
Solar Info Center
Emmy-Noether-Str. 2
79072 Freiburg

Tel. 0761-79177-10
Fax 0761-79177-19
www.energieagentur-freiburg.de

Für Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!


